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Anlage 2 zum Auftragsverarbeitungsvertrag: 

Angaben zu etwaigen Unterauftragnehmern 

 

 

Der Auftragnehmer nimmt für die Verarbeitung von Daten im Auftrag des Auftraggebers 

Leistungen von Dritten in Anspruch, die in seinem Auftrag Daten verarbeiten („Unter-

auftragnehmer“). 

Der Auftraggeber erteilt mit Unterzeichnung dieses Vertrages die Zustimmung, dass 

der Auftragnehmer berechtigt ist, die Ausführungen dieses Vertrages ganz oder teil-

weise auf mit dem Auftragnehmer verbundene Unternehmen als Unterauftragnehmer 

zu übertragen. Hinsichtlich sonstiger Unterauftragnehmer gelten die Regelungen des 

zugrundeliegenden Auftragsverarbeitungsvertrages. 

 

Dabei handelt es sich um nachfolgende(s) Unternehmen: 

Hier sind alle Unternehmen (einschließlich verbundener Unternehmen) mit Namen, 

Rechtsform, Kontaktdaten und ladungsfähiger Anschrift vom Auftragnehmer anzuge-

ben. Ferner ist die Art der Leistung sowie der Ort der Datenverarbeitung (Deutsch-

land; EWR, Drittstaat) kurz zu beschreiben. 

Unterauftragnehmer 

(Name/Firma mit Gesell-

schaftsbezeichnung) 

ladungsfähige 

Adresse 

Art der Leistung Ort der Verarbei-

tung 

    

    

    

    

 


